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Stellungnahme gemäß § 4 (1) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem o.g. Bauleitplan wird seitens des Landkreises Heidekreis folgende Stellungnahme ab-
gegeben.

Planungsrecht
Die in der Begründung in Abschnitt 5.4 Baurechtliche Situation genannten Bebauungspläne Nr. 
1 und Nr. 2 befinden sich beide im nordwestlichen Siedlungsbereich.

Im Umweltbericht ist das Abbildungsverzeichnis zu korrigieren. Hier wird Abbildung 13 ausge-
lassen.

Natur- und Landschaftsschutz
Eine sachgerechte naturschutzfachliche Stellungnahme ist zum vorliegenden Planungsstand 
aufgrund fehlender oder nur wenig spezifischer Aussagen / Unterlagen (Ausgleichsmaßnahme) 
nicht möglich. 

Ich bitte darauf zu achten, dass die Gehölze (gerade die Leitstrukturen für die Fledermäuse 
sowie andere ältere Bäume) bestenfalls bereits auf F-Plan Ebene planerisch zu sichern sind, 
aber spätestens in der Bauleitplanung als zu erhalten festgesetzt werden. Dies gilt besonders 
für den Straßenbereich. Zufahrten sollten bevorzugt so angelegt werden, dass so wenige 
Gehölze wie möglich entnommen werden müssen. Leitungs- oder Versorgungsbaumaßnahmen 
sollten mindestens außerhalb des Kronentraufbereiches durchgeführt werden. 

Hinzu gibt es unterschiedliche Aussagen über das Vorhandensein von Quartierspotenzial in 
dem Altbaumbestand. Auf Seite 34 des Umweltberichtes wird beschrieben, dass z.B. 
Spechthöhlen fehlen und daher ein Vorkommen von Quartieren ausgeschlossen werden kann, 
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jedoch wird auf S. 35 ff. erwähnt, dass dem Altbaumbestand eine Quartierseignung zugeordnet 
wird. 
Aufgrund der Brutvorkommen und mehrjährigen Neststandorten in den Gebäuden, ist ein klarer 
Umgang bei Umbau oder Abriss mit dem Artenschutzrecht festzusetzen. Da ein Erhalt der Ge-
bäude nicht festgesetzt werden kann, müssen definierte Artschutzmaßnahmen formuliert wer-
den. Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen reicht eine Festlegung 
von Abrisszeiträumen nicht aus. Kommt es z.B. durch entfallende Gebäudestrukturen zu einer 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ist diese durch artspezifische, vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in geeigneter Weise (u.a. räumlicher und zeitlicher 
Zusammenhang und in geeignetem Umfang) außerhalb des Eingriffsbereiches zu kompensie-
ren. Die Eingriffe und Maßnahmen sind in einem artenschutzrechtlichen Gutachten darzustel-
len.

Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass der Eingriff gem. § 15 Abs 2 BNatSchG in gleich-
artiger Weise ausgeglichen werden muss. Eine Ersatzaufforstungsfläche kann eine Beeinträch-
tigung einer Grünlandfläche nicht in gleichartiger Weise kompensieren. 

Hinzu gebe ich den Hinweis, dass bei einer Überplanung von Gebäudestrukturen, die geneh-
migten Kompensationsmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung zu sichern sind.

Immissionsschutz
Es wird darauf hingewiesen, dass auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung konkrete Aus-
sagen zu den schalltechnischen Auswirkungen der Kreisstraße K 21 auf das Plangebiet zu ma-
chen sind.

Wasser, Boden, Abfall
Bezgl. des Abstandes der geplanten Bebauungen zum Schwalinger Bach (Gew. II. Ordnung) 
sollte der Unterhaltungsverband Mittlere Wümme als zuständige öffentlich-rechtliche Körper-
schaft gehört werden. Gemäß Satzungen der Unterhaltungsverbände sind oft Unterhaltungs-
streifen freizuhalten.

Denkmalpflege
Im Wirkungsbereich des oben genannten Vorhabens sind zurzeit keine Bodenfunde bekannt. 
Gegen das Vorhaben bestehen aus bodendenkmalfachlicher Sicht daher keine Bedenken. Die 
Entscheidung darüber obliegt der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde. Veränderungen 
oder nicht vorliegende Informationen zum o.g. Verfahren können eine abweichende Einschät-
zung bedeuten und bedürfen daher einer neuen Stellungnahme.

Die Anzeigepflicht von Kulturdenkmalen (§ 14 NDSchG) bleibt unberührt. Sachen oder Spuren, 
bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), 
sind unverzüglich der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmal-
pflege (gem. § 22 NDSchG) anzuzeigen.

Mit freundlichem Gruß
im Auftrag

Carstens





 

 

 

Beteiligung von Behörden/Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 
Stellungnahme zur geplanten 25. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Neuenkirchen / Bebauungsplan Nr. 3 „Am Dorfe“ in Schwalingen 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach den eingesehenen Dokumenten, Karten und Luftbildern und der Besichtigung vor Ort am 
11.05.2023 sind aus waldfachlicher Sicht gem. § 5 NWaldLG folgende Anmerkungen und 
Anregungen vorzubringen: 
 
Östlich an das Plangebiet grenzt ein mit ca. 8-10-jähriger Buche vorangebauter ehemaliger ca. 50-
60-jähriger Fichtenwald. Die Fichte wurde innerhalb der letzten Jahre windwurf-/ und 
borkenkäferbedingt geräumt. Der Buchenvoranbau, die Strauchschicht aus Hasel, Holunder mit 
Naturverjüngung aus Fichte, Kirsche und Eiche, sowie die Eichen und Erlen des Waldrandes sind 
erhalten geblieben. Die kleine Freifläche soll mit Eiche wieder aufgeforstet werden. 
Nach § 2 (6) NWaldLG bleibt die rechtliche Eigenschaft als Wald erhalten, auch wenn Waldflächen 
durch Windwurf oder aus Forstschutzgründen kahlgeschlagen worden sind.  
Nach meiner gutachterlichen Einschätzung handelt es sich hierbei um Wald im Sinne des § 2 
NWaldLG. 
 
Waldränder besitzen als linienförmige Übergangsbiotope zwischen Wald und offener Landschaft 
mit ihrer großen Artenvielfalt eine hohe Bedeutung für den Artenschutz und den Biotopverbund. 
Sie bereichern das Landschaftsbild und schützen den Wald vor Aushagerung und Windwurf. Dar-
über hinaus haben sie eine hohe Bedeutung für den Erholungswert der Landschaft. 
 
Waldränder im Landkreis Heidekreis sollen aufgrund ihrer vielfältigen Funktionen von störenden 

Nutzungen und von Bebauung in einem Abstand von mindestens 60 m freigehalten werden. Ein 

Unterschreiten des festgelegten Abstandes von 60 m ist nur im nachvollziehbar begründetem 

Einzelfall möglich (RROP Landkreis Heidekreis).  

Falls ein Unterschreiten des festgelegten Abstandes von 60 m in diesem Einzelfall geltend ge-

macht werden sollte, ist  
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 aus Gründen der Gefahrenabwehr (großkronige Laubbäume sind insbesondere während 

der Vegetationszeit besonders bruch- und windwurfgefährdet),  

 der Waldbrandvorsorge  

 und der Vermeidung von zusätzlichem technischen Aufwand bei der Waldbewirtschaftung  

ein Mindestabstand von einer Baumlänge (rd. 30 m) zwischen Wald und Bebauung einzuhalten 

(siehe auch § 1 (6) Ziffer 1 BauGB, § 3 (1) NBauO).  

 

Die im Bebauungsplanentwurf eingezeichnete Baugrenze weist einen Abstand von 9 m zum Wald 

auf. 

Dieser zu geringe Abstand zum Wald ist aus waldfachlicher Sicht zu beanstanden. 

 Da es sich im vorliegenden Fall um eine genehmigte Bestandsbebauung handelt, bitte ich, 

die Baugrenze im Bereich des Waldes an der Bestandsbebauung auszurichten und sonst 

die o.g. Vorgaben zum Waldabstand zu beachten. 

 
 
 
Diese Stellungnahme erfolgt in Abstimmung mit dem LWK-Forstamt Nordheide-Heidmark. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Burkhard v. List 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Schreiben wird direkt aus dem PC versandt und enthält keine eigenhändige Unterschrift 
 
 



Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
(§ 4 Abs. 1 BauGB)
25. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenkirchen und
Bebauungsplanes Nr. 3 „Am Dorfe“, Ortschaft Schwalingen

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die o. g. Aufstellung des Bebauungsplanes und Änderung des Flächennutzungsplanes
sind seitens des Wasserversorgungsverbandes Rotenburg-Land keine grundsätzlichen
Einwendungen vorzubringen.

Bei der weiteren Planung bitte ich den Verband entsprechend mit einzubeziehen, damit die
erforderliche Planung und Finanzierung der Trinkwasserversorgung sichergestellt werden
kann. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass das Trinkwassernetz nur in dem Umfang für die
Löschwasserversorgung genutzt werden kann, wie es die Leistungsfähigkeit des Netzes vor
Ort hergibt. Gerne stehen wir für weitere Auskünfte und zum Austausch zur Verfügung.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Geschäftsführer
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